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A. Landesverwaltungsamt 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Abteilung Kommu-

nales, Ordnung, Verbraucherschutz und Migration 
zur Übertragung der Beseitigungspflicht für tierische 

Nebenprodukte von Material der Kategorie 1 und 2 
nach § 3 Absatz 3 des Tierische Nebenprodukte- 

Beseitigungsgesetzes (TierNebG) 
 
Das Landesverwaltungsamt des Landes Sachsen-Anhalt 
gibt folgendes bekannt: 
 
1. Der SecAnim GmbH, Norbert-Rethmann-Platz 1, 

59379 Selm, wird zum 01.01.2022 bis zum 
30.06.2022 vorläufig die Pflicht zur Abholung, 
Sammlung, Beförderung, Kennzeichnung, Lage-
rung, Behandlung, Verarbeitung, Verwendung und 
Beseitigung tierischer Nebenprodukte der Kategorie 
1 im Sinne des Artikels 8 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009, der Kategorie 2 (ausgenommen Gülle, 
Guano, Magen- oder Darminhalt, Milch, Milcher-
zeugnisse, Kolostrum, Eier sowie Eiprodukte) im 
Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 
1069/2009 und Folgeprodukten der tierischen Ne-
benprodukte der Kategorien 1 und 2 für den Einzugs-

bereich des Landes Sachsen-Anhalt übertragen, wo-
bei ferner diejenigen tierischen Nebenprodukte oder 
Folgeprodukte ausgenommen sind, die wegen be-
reits rechtlich geregelter Ausnahmen im europäi-
schen oder nationalen Tierische Nebenprodukte-Be-
seitigungsrecht oder aufgrund erteilter Ausnahmege-
nehmigungen anderweitig abgeholt, gesammelt, ge-
kennzeichnet, befördert, gelagert, behandelt, verar-
beitet, verwendet oder beseitigt werden dürfen. 
 

2. Die sofortige Vollziehung zu Ziffer 1 wurde angeord-
net.  
 

Gemäß § 3 Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (TierNebG-AG LSA) hat das Landesver-
waltungsamt für die Dauer der oben genannten Übertra-
gung der nachfolgenden Preisliste und den nachfolgenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zugestimmt. 
 

Anlage zur Genehmigung über die Preise der  
SecAnim GmbH für Normalentsorgung von beseitigungs-

pflichtigen tierischen Nebenprodukten der  
Kategorie 1 und 2 sowie die Entsorgung im Tierseuchen-

fall im Land Sachsen-Anhalt - gültig ab 01.01.2022 
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Preisliste Sachsen-Anhalt 
Normalentsorgung von beseitigungspflichtigen tierischen 

Nebenprodukten der Kategorie 1 und 2 
sowie die Entsorgung im Tierseuchenfall 

(gültig ab 01.01.2022) 
 

 
 

 
 

 
 
 
Rechnungslegung: Berechnet wird der Brutto-Betrag. 
Sollte sich der gesetzliche Umsatzsteuersatz ändern, gilt 
die jeweils gesetzlich gültige Umsatzsteuer. 
 

Anlage 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Entsor-

gung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeug-
nissen (Tierische Nebenprodukte) 

 
1. Allgemeines 
 
1.1. 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle unsere An-
gebote und Leistungen, die wir in Durchführung ordnungs-
behördlicher Aufgaben oder auf der Grundlage privatrecht-
licher Vereinbarungen nach den Vorschriften für nicht für 
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-
dukte infolge behördlicher und privater Beauftragungen er-
bringen. 
Diese Bedingungen hängen zur Einsichtnahme in unseren 
Geschäftsräumen aus. 
Abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn sie 
entweder von uns schriftlich bestätigt worden sind oder 
von unserem Geschäftsführer oder einem von ihm schrift-
lich bevollmächtigten Vertreter getroffen worden sind und 
durch die zuständige Behörde genehmigt wurden. 
 
1.2. 
Schweigen auf etwa abweichende Bestimmungen des 
Auftraggebers gelten nicht als Anerkennung oder Zustim-
mung. 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind nur dann 
für uns rechtsverbindlich, wenn sie für den jeweiligen Ver-
tragsabschluss schriftlich anerkennen. 

2. Angebot, Auftrag, Preis, Kreditwürdigkeit 
 
2.1. 
Alle Angebote sind freibleibend. 
Die angebotenen Preise erhöhen sich jeweils um die ge-
setzliche Mehrwertsteuer. 
 
2.2. 
Vereinbarungen, die nach dem Auftragseingang getroffen 
werden, sowie mündliche Nebenabreden und Zusicherun-
gen unserer Mitarbeiter, mit Ausnahme der Mitarbeiter der 
Geschäftsleitung, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. 
 
Einer schriftlichen Auftragsbestätigung bedarf es nicht, so-
weit eine Entsorgung auf Grund gesetzlicher Bestimmun-
gen und/oder ordnungsbehördlicher Anordnung erfolgen 
muss. 
 
2.3. 
Die Berechnung unserer Leistungen erfolgt nach den je-
weiligen bei der Auftragserteilung gültigen, durch die zu-
ständige staatliche Verwaltungsbehörde genehmigten und 
in unseren Geschäftsräumen ausliegenden Listenpreisen. 
 
3. Termine 
 
3.1. 
Die von uns genannten Abholtage sind verbindlich. 
 
3.2. 
Bei Eintritt unvorhergesehener Behinderungen, die außer-
halb unseres Willens und Einflusssphäre liegen, und die 
wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren 
Sorgfalt nicht abwenden konnten, z.B. Verkehrs- und Be-
triebsstörungen, Streiks, behördliche Maßnahmen oder 
ähnliche Tatbestände „höhere Gewalt“, ist unsere Haftung 
ausgeschlossen. 
 
4. Pflichten, Verwahrung, Abholung 
 
4.1. 
Bis zum Zeitpunkt der Entsorgung (Übergabe) trägt der 
Auftraggeber die ihm nach den Vorschriften für nicht für 
den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenpro-
dukte auferlegten Pflichten. 
 
4.2. 
Die anfallenden Tiere, Tierkörperteile, und sonstigen zur 
Übergabe an uns bestimmten Gegenstände sind vom Auf-
traggeber ohne Beimengungen anderer Materialien in Be-
hältnissen, die von unseren Fahrzeugen aufgenommen 
werden können, zu sammeln und bis zum Entsorgungs-
zeitpunkt unentgeltlich aufzubewahren. 
 
4.3. 
Bei der Abholung hat der Auftraggeber die Gegenstände 
nach Ziffer 4.2. herauszugeben. 
Darüber hinaus verpflichtet er sich zu unentgeltlicher Hilfe-
leistung, insbesondere dazu, die Gegenstände bis zum 
nächsten, von den Entsorgungsfahrzeugen anfahrbaren 
Aufnahmestelle heranzuschaffen. 
 
4.4. 
Kommt der Auftraggeber den unter Nr. 2 und 3 genannten 
Verpflichtungen nicht nach, so sind wir unter gleichzeitiger 
Mitteilung an die Ordnungsbehörde berechtigt, die erfor-
derlichen Mehrkosten nach billigem Ermessen zu erheben. 



Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt Sonderdruck vom 23. Dezember 2021 
 

3 

4.5. 
Um die Masse der abzuholenden tierischen Nebenpro-
dukte festzustellen, werden die tierischen Nebenprodukte 
bei Abholung durch den Auftragnehmer mit einer entspre-
chend geeigneten Wägeeinrichtung mit elektronischer Er-
fassung der Wägedaten direkt vor Ort verwogen. 
Der Besitzer der zu beseitigenden Nebenprodukte erhält 
einen Wiegeschein entweder unmittelbar nach der Wä-
gung, sofern er bei der Abholung anwesend ist, oder mit 
der Rechnung. 
Sollte eine Verwiegung der zu überlassenen tierischen Ne-
benprodukte aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen 
nicht möglich sein, ermittelt der Fahrer das Gewicht nach 
billigem Ermessen unter Zugrundelegung seiner Erfah-
rungswerte, vergleichbarer Umstände, sonstiger techni-
scher Einrichtungen oder in Abstimmung mit dem Besitzer 
der tierischen Nebenprodukte, sofern dieser bei der Ein-
sammlung anwesend ist. 
 
5. Zahlungsbedingungen 
 
5.1. 
Bei nicht gewerblichen Schlachtbetrieben und Einzelent-
sorgungen ist - soweit nichts anderes schriftlich vereinbart 
wird - der jeweilige Rechnungsbetrag bei der Abholung, bei 
dem gewerblichen Schlachtbetrieben, Schlachthöfen und 
Schlachtfirmen nach Rechnungserteilung ohne Abzug so-
fort fällig und zahlbar. 
 
5.2. 
Schecks werden von uns nur nach vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung erfüllungshalber angenommen. Die Abtre-
tung einer dem Auftraggeber gegenüber einem Dritten zu-
stehende Forderung an Erfüllungsstatt wird ausgeschlos-
sen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Wunsch des Auf-
tragnehmers einen angemessenen Vorschuss an den Auf-
tragnehmer zu zahlen. 
 
5.3. 
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der 
jeweiligen Banksätze für Überziehungskredit zu berech-
nen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 5 % über den 
Basiszinssatz. 
 
Darüber hinaus bleibt die Geltendmachung weiteren Ver-
zugsschadens vorbehalten. 
 
5.4. 
Befindet sich der Auftraggeber mit dem Ausgleich einer 
Forderung des Auftragnehmers mehr als zwei Monate in 
Verzug, so ist der Auftraggeber verpflichtet, uns auf unser 
Verlangen hin eine bankübliche Sicherheit zu stellen. 
 
6. Eigentumsübergang 
Im Zeitpunkt der Entsorgung (Abholung) geht das Eigen-
tum an den Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnis-
sen uneingeschränkt auf uns über. 
 
 
7. Haftung 
 
Wir haften ausschließlich für vorsätzliches oder grob fahr-
lässiges Verhalten. 
 

8. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand wird der Sitz der Gesellschaft für den Fall, 
dass wir Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens anhän-
gig machen. Außerdem wird Genthin als Gerichtsstand für 
den Fall vereinbart, dass der Auftraggeber nach Vertrags-
abschluss seinen Firmen- oder Wohnsitz oder persönli-
chen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik verlegt oder 
der Firmen- oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-
ort im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. Ist der 
Auftraggeber Vollkaufmann, so ist Genthin Gerichtsstand. 
 
9. Unwirksamkeit von Klauseln 
 
Sollten einzelne oder vorstehende Bestimmungen unwirk-
sam sein oder werden, so treten an die Stelle der unwirk-
samen Bedingungen solche Regelungen, die dem Ver-
tragszweck unter angemessenen Wahrung der beidersei-
tigen Interessen am nächsten kommt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgegeben vom Landesverwaltungsamt  
Erscheint zum 15. des Monats 

Bezugspreis: 38,64 € jährlich, Einzelpreis: 3,22 €, zuzüglich Versandkosten
 


